Merkblatt zur Durchführung von Ausbildungsfahrten gem. § 19 FSG  

Ausbildungsfahrten dürfen grundsätzlich nur mit behördlicher Bewilligung der Wohnsitzbehörde des Begleiters durchgeführt werden. 
Pro Schüler darf nur eine Bewilligung für höchstens zwei Begleiter erteilt werden. 

Pro Antragsteller (Begleiter) entstehen folgende Gebühren:

	Antragsgebühr:
	€ 13,20

	Beilagengebühr (Begleiterschulung): pro Beilage 
	€ 03,60

	Verwaltungsabgaben für die Bewilligung:
	€ 06,50


Die Ausbildungsfahrtenfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Zulassungsbesitzers durchgeführt werden. Die schriftliche Zustimmungserklärung ist bei den Ausbildungsfahrten stets mitzuführen. 

Bitte beachten Sie folgende gesetzliche Bestimmungen: 

1. Ausbildungsfahrten dürfen nur unter Aufsicht eines Begleiters und unentgeltlich durchgeführt werden (§ 19 Abs. 2 FSG).

2. Bei Ausbildungsfahrten haben Sie neben dem Bewerber zu sitzen und dafür zu sorgen, dass dieser die Bestimmungen über den Gebrauch des Sicherheitsgurtes einhält und die Verkehrsvorschriften genau beachtet. Sie haben erforderlichenfalls durch rechtzeitige Einwirkung auf die Fahrweise Unfällen vorzubeugen und dürfen den Bewerber nicht in Verkehrsverhältnisse bringen, denen dieser nicht gewachsen ist (§ 114 Abs. 4 Ziffer 2,3,4, Abs. 5 und Abs. 6 KFG 1967).

3. Bei Ausbildungsfahrten müssen vorne und hinten am Fahrzeug eine Tafel mit der Aufschrift „L17“ in vollständig sichtbarer und gut lesbarer und unverwischbarer weißer Schrift auf hellblauem Grund (160 x 160 mm) sowie eine Tafel mit der vollständig sichtbaren und dauernd gut lesbaren und unverwischbaren Aufschrift „AUSBILDUNGSFAHRT“ angebracht sein. Das Verwenden dieser Tafel bei anderen als Ausbildungsfahrten ist verboten (§ 19 Abs. 4 FSG).

4. Sie haben bei Ausbildungsfahrten den Bewilligungsbescheid und Ihren Führerschein und der Bewerber um eine Lenkberechtigung einen amtlichen Lichtbildausweis mitzuführen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen (§ 19 Abs. 5 FSG).

5. Bei der Durchführung von Ausbildungsfahrten darf weder beim Begleiter noch beim Bewerber der Alkoholgehalt des Blutes mehr als 0,1 g/l (0,1 Promille) oder der Alkoholgehalt der Atemluft nicht mehr als 0,05 mg/l betragen (§ 19 Abs. 6 FSG).

6. Ausbildungsfahrten dürfen nur durchgeführt werden, wenn der Begleiter und der Bewerber in einer solchen geforderten gesundheitlichen Verfassung sind, dass sie ein Fahrzeug zu beherrschen und die beim Lenken eines Fahrzeuges zu beachtenden Rechtsvorschriften zu befolgen vermögen (§ 114 Abs. 4 Ziffer 1 KFG, § 58 Abs. 1 StVO 1960).

7. Die Ausbildungsfahrten von jeweils 1000 Kilometern sind möglichst gleichmäßig jeweils in einem Zeitraum von mindestens zwei Wochen zu absolvieren. 
Die Durchführung jeder Ausbildungsfahrt ist in das Fahrtenprotokoll wahrheitsgetreu einzutragen und ist vom Begleiter und Bewerber zu unterschreiben.
Nach jeweils 1000 gefahrenen Kilometern haben der Bewerber und der oder die Begleiter eine begleitende Schulung, die eine Ausbildungsfahrt beinhalten muss, in der Fahrschule zu besuchen. Die Absolvierung der begleitenden Schulungen ist dem Bewerber von der Fahrschule zu bestätigen. Nach 3000 gefahrenen Kilometern und einer Perfektionsschulung in der Fahrschule, jedenfalls aber erst mit dem vollendeten 17. Lebensjahr, ist der Bewerber zur (theoretischen und praktischen) Fahrprüfung zuzulassen, wenn die Fahrschule die Absolvierung der vorgeschriebenen Ausbildung bestätigt (§ 19 Abs. 8 FSG).

8. Achtung: Damit keine Einschränkung der Lenkberechtigung auf Kraftfahrzeuge mit automatischer Kraftübertragung erfolgt, muss die praktische Fahrprüfung auf einem Kraftfahrzeug mit Kupplungspedal abgelegt werden.

9. Für die praktische Fahrprüfung dürfen nur vierrädrige Fahrzeuge der Klasse B, mit einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 100 km/h und mindestens einer Zugangstüre in der Sitzreihe, in der der Fahrprüfer Platz nimmt, verwendet werden.

10. Sollte der Begleiter nicht Zulassungsbesitzer des KFZ sein, so ist eine entsprechende Zustimmungserklärung des Zulassungsbesitzers einzuholen und bei den Ausbildungsfahrten mitzuführen. Der Lenker darf das Lenken eines ihm übergebenen Kraftfahrzeuges ohne Zustimmung des Zulassungsbesitzers nicht dritten Personen überlassen (§ 102 Abs. 8 KFG). 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts.

Zustimmungserklärung des Zulassungsbesitzers zur Durchführung von Ausbildungsfahrten gem. § 19 FSG
Vor-,  Zuname und Geburtsdatum des Zulassungsbesitzers:

…………………………………………………………………….

Ich gebe meine Einwilligung zur Verwendung meines KFZ mit dem 

Kennzeichen ……………………….

zur Durchführung von Übungsfahrten durch Herrn/Frau

Begleiter: ……………………………………………………..

Schüler:  ……………………………………………………….

-------------------------------------------                   ----------------------------------------------  

(Datum)



(Unterschrift)

